
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Lauenburg/Elbe für das Landesamt für Natur und 
Umwelt des Landes Schleswig-Holstein  

 
Monitoring der Lebensraumtypen in den FFH-Gebieten 

Nach Artikel 11 der RICHTLINIE 92/43/EWG DES RATES vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 
22.7.1992, S. 7) (FFH-Richtlinie) sind die gem. Artikel 3 Abs. 2 Satz 3 o.a. Richtlinie 
ausgewiesene Gebiete, insbesondere die dort erfassten Lebensraumtypen hinsichtlich ihres 
Erhaltungszustandes für den Berichtszeitraum 2007 - 2013 zu überwachen. 
Die für die Erfassung und wissenschaftliche Betreuung dieser Gebiete zuständige Behörde ist 
gem. § 2 Abs. 1 Ziff. 6 NatSchZVO i.V.m. § 63 LNatSchG das Landesamt für Natur und 
Umwelt als Obere Naturschutzbehörde. 
Die Überwachung erfolgt durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beauftragter Büros. 
Gem. § 63 (1) LNatSchG dürfen Bedienstete und Beauftragte der Naturschutzbehörden zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben Grundstücke mit Ausnahme von Wohngebäuden betreten und 
dort nach rechtzeitiger Ankündigung auch Vermessungen, Bestandserhebungen, 
Bodenuntersuchungen, Bodenproben und ähnliche Arbeiten vornehmen. Diese Ankündigung 
nach Abs. 1 Nr. 1 kann in geeigneten Fällen durch örtliche Bekanntmachung erfolgen. Eine 
Ankündigung (des einzelnen Grundeigentümers) kann unterbleiben, wenn diese mit 
unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand verbunden ist. 

 
Das betroffene FFH-Gebiet ist in dem nachstehenden Lageplan dargestellt. 

 

 
  
 Lauenburg/Elbe, den 01.08.2008 
 
 Heuer 
 Bürgermeister 


